
Kapitel 1

IN DIESEM KAPITEL

Das Konzept des BGB verstehen

Den Allgemeinen Teil einordnen können

Die ersten Eckpunkte kennenlernen

Recht easy: 
Das Konzept des BGB

Wer sich mit dem Allgemeinen Teil des BGB beschäftigt, steht meist ganz am An-
fang des Studiums. Ich tippe einfach mal darauf, das ist bei Ihnen der Fall, oder? 
Den Studienstart zu meistern, das ist ja für sich allein genommen schon eine He-

rausforderung. Und dann wird man obendrein noch fachlich ins kalte Wasser geworfen. 
Kein Wunder, wenn man sich bei alledem manchmal fühlt wie der sprichwörtliche Ochs 
vorm Berg: Es gibt weitaus mehr Fragen als Antworten. Das ist aber völlig normal und soll-
te Sie jedenfalls komplett unbeeindruckt lassen. Ja, die Situation ist eigentlich sogar gut, vo-
rausgesetzt Sie wissen die richtigen Fragen zu stellen. Dann lassen sich nämlich passende 
Antworten finden. Und so erschließen Sie sich nach und nach neue Wissensbereiche und 
entwickeln weitere Kompetenzen. Zum Beispiel rund um den Allgemeinen Teil des BGB. 
Und genau darum geht es Ihnen doch, nicht wahr?

Bezogen auf das Thema dieses Buches könnten Sie sich beispielsweise Folgendes fragen:

✔✔ Was ist das BGB überhaupt?

✔✔ Was hat es mit dem Allgemeinen Teil auf sich?

✔✔ Wie findet man sich zurecht?

Wahrscheinlich werden Sie weitere Fragen haben: Worauf kommt es für mich wirklich an? 
Was gilt für Prüfungen? Und anderes mehr … Vieles davon wird in diesem Buch beantwor-
tet. Versprochen! Zunächst einmal ist es aber wichtig, den passenden Einstieg zu finden. 
Klar könnten Sie sich gleich auf inhaltliche Details zum Allgemeinen Teil des BGB stürzen. 
Besser aber, Sie lassen es bleiben. Denn der Allgemeine Teil ist eben nur ein Teil des BGB 
(wenn auch ein besonderer!). Erfahrungsgemäß gelingt der Einstieg daher besser, wenn Sie 
sich zunächst auf die Fragen konzentrieren, die Ihnen einen Überblick geben. Das gibt die 
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26 TEIL I Einstieg in das Bürgerliche Recht

nötige Orientierung, damit Sie sich nicht irgendwann vollends in dem Wust von Details 
verlieren – und dann womöglich das Handtuch werfen. Und genau darum dreht sich alles 
in diesem ersten Kapitel. Also um die Orientierung. Nicht um das Werfen des Handtuchs!

Lernen Sie, ausgehend von den eben gestellten drei Beispielfragen, zunächst das BGB selbst 
sowie einige Grundlagen dazu kennen. Machen Sie sich dabei mit dem Konzept des BGB 
vertraut. Erfahren Sie insbesondere, wie sich der Allgemeine Teil in dieses Konzept einfügt 
und welche Schlüsselrolle ihm dabei zukommt. Und lernen Sie ganz nebenbei auch erste 
inhaltliche Punkte kennen, um die es dann in den nächsten Kapiteln im Detail gehen wird.

Auf gutes Miteinander: 
Unsere Rechtsordnung
Das Kürzel »BGB« steht – das ist Ihnen sicher nicht neu – für Bürgerliches Gesetzbuch. 
Wenn Sie sich damit beschäftigen, dann stolpern Sie eher früher als später auch auf den Be-
griff der Rechtsordnung. Unsere Rechtsordnung dient – ganz vereinfacht gesagt – dazu, das 
Miteinander zu regeln. Nimmt man den Begriff Rechtsordnung auseinander, erhält man 
zwei Bestandteile: Recht und Ordnung.

Mit Recht …
Was Recht ist (beziehungsweise nicht ist), darüber haben sich viele kluge Köpfe in den zu-
rückliegenden Jahrhunderten unglaubliche Gedanken gemacht. Und sie haben dabei je-
weils immer für ihre Zeit Antworten gefunden (über vieles davon, was in der Geschichte für 
Recht gehalten wurde, können wir heutzutage nur den Kopf schütteln). Für das Thema die-
ses Buches brauchen Sie aber nicht tiefer in die Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie 
einzusteigen. Es genügt völlig, wenn Sie sich Folgendes merken:

Recht ist die Gesamtheit aller geschriebenen und ungeschriebenen Regelungen 
hierzulande.

Abzugrenzen ist das staatlich vorgegebene Recht von anderen Vorstellungen, die das Zu-
sammenleben beeinflussen. Sie haben jedoch keinen unmittelbaren rechtlichen Charakter, 
wie Moral, Bräuche oder Sitten. Was nicht bedeutet, dass solche Vorstellungen nicht doch 
rechtlich Berücksichtigung finden können.

Nach § 138 Abs. 1 BGB ist beispielsweise ein Rechtsgeschäft, das gegen die gu-
ten Sitten verstößt, nichtig.

Vieles von unserem Recht ist geschriebenes Recht, festgehalten in diversen Gesetzbüchern 
(daneben gibt es sogar ungeschriebenes Recht, das sich über die Zeit hinweg etabliert hat; 
dies spielt in diesem Buch aber keine nennenswerte Rolle).

Wie kommt das Recht nun in die Welt?
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KAPITEL 1 Recht easy: Das Konzept des BGB 27

✔✔ Legislative. Gefragt ist zunächst der Gesetzgeber, die Legislative.

✔✔ Exekutive. Aber die Rechtsordnung ist viel weiter gefasst: Auch die Verwaltung, also die 
Exekutive, deren Aufgabe es ist, Gesetze anzuwenden und umzusetzen, kann beispiels-
weise selbst Normen erlassen (denken Sie etwa an den Erlass von Rechtsverordnungen).

✔✔ Judikative. Letztlich kann sogar die Rechtsprechung, also die Judikative, verbindli-
ches Recht schaffen (etwa in Form von sogenanntem Richterrecht).

Alles zusammengenommen bildet dann unsere Rechtsordnung.

Eines der bekanntesten und zugleich relevantesten Gesetzesbücher, das wir hierzulande 
kennen, ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Ein Gesetzbuch mit Tradition

Das BGB kann inzwischen auf eine lange Geschichte zurückblicken. Verabschiedet wur-
de es bereits 1896. In Kraft trat es dann am 1. Januar 1900. Natürlich gab es zuvor schon 
Recht. Das war aber ziemlich zersplittert: In einigen Teilen Deutschlands galt der auf 
Napoleon zurückgehende französische Code Civil von 1804, andernorts das Allgemeine 
Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 oder sogar noch älteres Recht, wie der 
mittelalterliche Sachsenspiegel. Das BGB selbst ist von unterschiedlichen rechtlichen 
Einflüssen geprägt. So finden sich darin beispielsweise Ideen aus dem römischen Recht. 
Bemerkenswerterweise hat sich das BGB nun schon über 100 Jahre bewährt. Natürlich 
wurde es zwischenzeitlich immer mal wieder angepasst. Zudem spielen europäische 
Rechtsentwicklungen heutzutage eine große Rolle, die sich teils im BGB wiederfinden. 
Erkennbar sind solche und andere Neuerungen beispielsweise oftmals an den vielen Pa-
ragrafen, die mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet sind.

… und Ordnung
Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, was eigentlich Recht ausmacht, können 
Sie sich dem zweiten Bestandteil des Begriffs »Rechtsordnung« zuwenden: Irgendwie steckt 
eine Ordnung dahinter. Wenn man das hierzulande geltende Recht unter die Lupe nimmt, 
dann lässt sich eine gewisse Ordnung daran erkennen, dass das Recht unterteilt ist. Übli-
cherweise unterscheidet man drei große Bereiche, nämlich

✔✔ das Privatrecht. Es umfasst die Regelungen, die vor allem die Rechtsbeziehungen der 
Bürger untereinander betreffen. Hier begegnen sich Akteure im Rechtsverkehr gewis-
sermaßen auf Augenhöhe und gestalten ihre Rechtsbeziehungen eigenverantwortlich. 
Charakteristisch ist der Grundsatz der Gleichordnung. Das Privatrecht ist vor allem 
im BGB geregelt.

✔✔ das Öffentliche Recht. Es umfasst zum einen die Regelungen, die den Staat und seine 
Organisationen betreffen. Zum anderen fallen darunter Regelungen, die staatliche 
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28 TEIL I Einstieg in das Bürgerliche Recht

Institutionen (Behörden) im Verhältnis zum Bürger betreffen. Der letzte Aspekt ist regel-
mäßig durch ein Über-/Unterordnungsverhältnis gekennzeichnet. Das Öffentliche Recht 
lässt sich wiederum unterteilen in das Verfassungsrecht und das Verwaltungsrecht. Ein 
wichtiges verfassungsrechtliches Gesetz ist das Grundgesetz (GG). Zum Verwaltungs-
recht gehören beispielsweise das Baurecht oder das Polizei- und Ordnungsrecht.

✔✔ das Strafrecht. Es umfasst die Regelungen, die festlegen, was eine Straftat ist und 
welche Konsequenzen eine Person tragen muss, die eine Straftat begeht (Geld- oder 
Freiheitsstrafe). Im Grunde genommen zählt das Strafrecht zum Öffentlichen Recht. 
Es hat sich aber als eigene Säule etabliert. Regelungen zum Strafrecht finden Sie vor 
allem im Strafgesetzbuch (StGB).

In Abbildung 1.1 finden Sie eine zusammenfassende Übersicht.

Speziell die Abgrenzung zwischen dem Privatrecht und dem Öffentlichen Recht ist nicht 
immer ganz einfach. Das liegt daran, dass auch für öffentlich-rechtliche Institutionen das 
Privatrecht gelten kann, nämlich dann, wenn sie nicht in ihrer charakteristischen öffent-
lich-rechtlichen Funktion auftreten, sondern sich wie andere Akteure des Privatrechts auf 
Augenhöhe am Rechtsverkehr beteiligen. Allerdings kann die Abgrenzung in der Praxis 
sehr bedeutsam sein, etwa um entscheiden zu können, welches Recht denn nun konkret an-
zuwenden ist.

Zur Illustration der einzelnen Rechtsbereiche ein paar Beispiele:

Anton und Berta schließen einen Kaufvertrag über ein Fahrrad und gestalten da-
durch rechtliche Beziehungen (Privatrecht). Die Stadt Dummiehausen erwirbt 
ebenfalls durch einen Kaufvertrag Toilettenpapierrollen bei einem Großhänd-
ler (Privatrecht). Die Stadt Dummiehausen erlässt einen Verwaltungsakt zum 
Abriss eines illegal errichteten Schuppens (Öffentliches Recht). Anton klaut ein 
Fahrrad, das Berta gehört (Strafrecht).

Für alle drei Bereiche gelten jeweils eigene Gesetze. Darüber hinaus gibt es einen ganzen 
Batzen an weiteren Gesetzen. Damit brauchen Sie sich im Weiteren allerdings nicht zu be-
lasten. Im Folgenden geht es ja »nur« um das BGB und dort »nur« um den Allgemeinen 
Teil, was uns gleich zu einer weiteren Frage führt: Wie ist denn das Bürgerliche Gesetzbuch 
überhaupt aufgebaut und welche Rolle spielt der Allgemeine Teil?

Privatrecht Öffentliches
Recht Strafrecht

Rechtsordnung 

Abbildung 1.1: Die Rechtsordnung
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KAPITEL 1 Recht easy: Das Konzept des BGB 29

Schnell erfasst: Das BGB im Überblick
Das Bürgerliche Gesetzbuch ist sicherlich die wichtigste Grundlage im Privatrecht. Nur 
nebenbei: Manchmal finden Sie in diesem Zusammenhang auch die Begriffe Bürgerliches 
Recht oder Zivilrecht.

Das BGB selbst ist ein überaus umfangreiches Gesetzbuch. Es umfasst mehrere Tausend 
Vorschriften (die Paragrafen reichen von § 1 BGB bis § 2385 BGB – und dabei sind die 
vielen, mit kleinen Buchstaben bezeichneten Paragrafen nicht einmal eingerechnet). Sich 
in diesem Dickicht an Vorschriften zurechtzufinden, stellt für Einsteiger erfahrungsgemäß 
eine große Herausforderung dar. Wer sich ein paar Strategien zurechtlegt, wird sich in die-
sem Paragrafendschungel nicht so schnell verirren.

Die gute Nachricht: Sie brauchen nichts auswendig zu lernen. Wirklich nicht. Das wäre voll-
kommen vergebene Liebesmüh. Die schlechte Nachricht: Es gibt keine! Sie brauchen sich 
nur an einen unter Juristen bekannten Spruch zu halten: »Man muss nicht alles wissen, man 
muss nur wissen, wo es steht!«.

Das BGB selbst bietet so etwas wie ein Gerüst, an dem Sie sich orientieren können. Zwar 
heißt dieses Gesetz »Bürgerliches Gesetzbuch«. Es besteht selbst aber wiederum aus einzel-
nen Büchern, genau genommen sind es fünf an der Zahl:

1.	 Buch: Allgemeiner Teil (§§ 1–240 BGB),

2.	 Buch: Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241–853 BGB),

3.	 Buch: Sachenrecht (§§ 854–1296 BGB),

4.	 Buch: Familienrecht (§§ 1297–1921 BGB),

5.	 Buch: Erbrecht (§§ 1922–2385 BGB).

Schon diese Unterscheidung sollte es Ihnen recht einfach machen, im BGB die Orien-
tierung zu behalten. Zäumen Sie das Pferd einmal von hinten auf: Wenn es beispielswei-
se um erbrechtliche Themen geht, dann liegt es auf der Hand, im fünften Buch bei den 
Regeln zum Erbrecht fündig zu werden. Wenn Ihnen eine Rechtsfrage aus dem Famili-
enrecht begegnet, dann lohnt es sich, das vierte Buch zum Familienrecht in den Blick 
zu nehmen. Wenn Sie sich mit Rechtsfragen rund um Sachen beschäftigen, dann lassen 
sich Details dazu im dritten Buch, dem Sachenrecht, finden. Und wenn es um Schuldver-
hältnisse geht – dazu zählen, ohne hier zu viel zu verraten, insbesondere diverse Verträ-
ge, wie etwa der Kaufvertrag –, dann hilft Ihnen das zweite Buch des BGB weiter. Wenn 
Sie sich nun fragen: Und was hat es mit dem Allgemeinen Teil auf sich? Eine gute Fra-
ge. Dem kommt im BGB tatsächlich eine besondere Stellung zu. Und weil der Allgemei-
ne Teil ja im Mittelpunkt dieses Buches steht, lohnt es sich, an dieser Stelle etwas genau-
er einzusteigen.
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30 TEIL I Einstieg in das Bürgerliche Recht

Vor die Klammer gezogen:  
Der Allgemeine Teil des BGB
Dass der Allgemeine Teil des BGB gleich zu Beginn steht, unterstreicht schon ein bisschen 
dessen herausgehobene Bedeutung. Um überhaupt zu verstehen, was es mit dem Allgemei-
nen Teil des BGB auf sich hat, hilft es Ihnen, sich klarzumachen, was die »Erfinder« des BGB 
ursprünglich im Sinn hatten. Ziel war es, ein Gesetz zu schaffen, das nicht dieselben Aspek-
te an verschiedenen Stellen im BGB mehrmals regelt. Man wollte also möglichst ohne Dop-
pelregelungen auskommen. Wie hat man das gemacht? Man hat einfach einen Trick ange-
wendet und den Allgemeinen Teil geschaffen. Dort finden sich all die Vorschriften, die für 
die anderen Bücher des BGB ebenfalls gelten.

Das lässt sich in Bezug auf die einzelnen Bücher des BGB ganz einfach nachvollziehen: Im 
zweiten Buch des BGB, dem Schuldrecht, finden Sie unter anderem Regelungen zu ver-
schiedenen Vertragstypen, wie zum Beispiel zum Kaufvertrag (ab § 433 BGB), zum Miet-
vertrag (ab § 535 BGB), zum Dienstvertrag (ab § 611 BGB), zum Werkvertrag (ab § 631 
BGB) und daneben noch manches mehr. Verträge gibt es aber auch im dritten Buch, dem 
Sachenrecht. Will man beispielsweise Eigentum an einer Sache erwerben, dann ist unter an-
derem eine Einigung der Parteien darüber erforderlich, dass das Eigentum vom ursprüng-
lichen Eigentümer auf den neuen Eigentümer übergehen soll (§ 929 BGB). Diese Einigung 
ist nichts anderes als eine Absprache, also ein Vertrag. Schließlich gibt es im Familienrecht 
und im Erbrecht Verträge. Nun hätte der Gesetzgeber in jedem der genannten vier Bücher 
regeln können, wie man Verträge schließt. Das hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat 
er Regelungen dazu an anderer Stelle zentral festgelegt und Sie erraten sicherlich wo? Na-
türlich: im Allgemeinen Teil des BGB, und zwar ab § 145 ff. BGB. Darauf wird einzugehen 
sein. Merken Sie sich also:

Im Allgemeinen Teil finden sich Vorschriften, die für die übrigen vier Bücher ge-
meinsam gelten.

Im ersten Buch des BGB geht es also um allgemeine Regelungen. Aber Obacht! Diese gelten 
nur, wenn sich in den anderen Büchern des BGB keine speziellen Regelungen finden. Das 
kann durchaus vorkommen. Ja, es gibt tatsächlich nicht wenige Spezialregelungen. In aller 
Regel betreffen sie dann folgende Punkte:

✔✔ Ausnahmen oder Modifikationen zu den im Allgemeinen Teil geregelten Punkten 
oder

✔✔ sonstige spezielle und im Allgemeinen Teil nicht geregelte Aspekte für die jeweils dort 
behandelte Sachmaterie.

Dieses Konzept hat direkte Auswirkungen für die Rechtsanwendung. Wenn Sie 
also einen Fall lösen möchten (wie das geht, erfahren Sie im nächsten Kapitel), 
dann müssen Sie gegebenenfalls überlegen, ob spezielle Regelungen vorrangig 
gelten oder allgemeine Regelungen Anwendung finden.
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KAPITEL 1 Recht easy: Das Konzept des BGB 31

Weil die Regelungen des Allgemeinen Teils des BGB den anderen Büchern als gemeinsame 
Regelungen vorangestellt sind, hat sich hierfür der Begriff vom Klammerprinzip etabliert. Ab-
bildung 1.2 veranschaulicht zusammenfassend den Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Im Allgemeinen Teil stehen solche Normen, die für die anderen vier Bücher re-
levant sind. Die Vorschriften, die Sie dort finden, sind gewissermaßen »vor die 
Klammer« gezogen.

Falls es Ihnen nun unter den Fingernägeln brennt, mehr darüber zu erfahren, was denn der 
Allgemeine Teil des BGB so zu bieten hat, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, sich einen ers-
ten Eindruck zu verschaffen.

Darum geht’s: BGB AT im Überblick
»Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung«, so lautet ein weiterer Spruch, der in Ju-
ristenkreisen überaus beliebt ist. Den können Sie sich selbst gleich zunutze machen, wenn 
es darum geht herauszufinden, was im Allgemeinen Teil des BGB so geregelt ist. Übrigens: 
Damit halten Sie dann im Grunde genommen schon so etwas wie den Fahrplan für die wei-
teren Ausführungen in diesem Buch in der Hand.

Die einzelnen Bücher des BGB sind jeweils in Abschnitte gegliedert. Der Allgemeine Teil ist 
da keine Ausnahme. Dort gliedern sich die Abschnitte wie folgt:

✔✔ Abschnitt 1: Personen (§§ 1–89 BGB). Hier geht es darum, wer überhaupt als Akteur 
eine Rolle beim Gestalten rechtlicher Beziehungen spielt. Sie werden beispielsweise 
erfahren, was natürliche Personen und was juristische Personen sind. Oder worum es 
sich bei einem Verbraucher beziehungsweise einem Unternehmer handelt. Dazu fin-
den Sie mehr in Kapitel 3.

✔✔ Abschnitt 2: Sachen und Tiere (§§ 90–103 BGB). In diesem Abschnitt geht es da
rum, was Gegenstand von rechtlichen Beziehungen sein kann. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von Rechtsobjekten. Das sind vor allem Sachen und Tiere, aber nicht 
nur die. Dazu finden Sie mehr in Kapitel 4.

Aufbau des BGB

Allgemeiner
Teil

§§ 1–240
BGB  

Schuldrecht
§§ 241–853 BGB

Sachenrecht
§§ 854–1296

BGB 

Familienrecht
§§ 1297–1921

BGB

Erbrecht
§§ 1922–2385

BGB 

Abbildung 1.2: Aufbau des BGB
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32 TEIL I Einstieg in das Bürgerliche Recht

✔✔ Abschnitt 3: Rechtsgeschäfte (§§104–185 BGB). Das wichtigste Instrument, um 
rechtliche Beziehungen zu gestalten, sind allerlei Arten von Rechtsgeschäften. Erfah-
ren Sie in diesem Zusammenhang, was Rechtsgeschäfte sind, welche Voraussetzungen 
bestehen müssen, um wirksam Rechtsgeschäfte – insbesondere Verträge – vorneh-
men zu können, was es mit einer Willenserklärung als dem zentralen Bestandteil ei-
nes Rechtsgeschäfts auf sich hat und vieles mehr. Die Rechtsgeschäftslehre steht näm-
lich ganz im Fokus dieses Buches. Dazu finden Sie mehr ab Kapitel 5.

✔✔ Abschnitt 4: Fristen, Termine (§§ 186–193 BGB). Im Rechtsverkehr ist es gar nicht 
unüblich mit Fristen und Terminen zu arbeiten. Auch das hat der Gesetzgeber gere-
gelt und zwar gleich im vierten Abschnitt. Dazu finden Sie einen kurzen Verweis in 
Kapitel 18.

✔✔ Abschnitt 5: Verjährung (§§ 194–218 BGB). Wenn es einmal ein rechtliches Problem 
gibt oder es sogar zu einer Auseinandersetzung kommt und man sich streitet, dann 
kann sich das hinziehen. Irgendwann, so die Idee des Gesetzgebers, soll aber mal 
Schluss sein. Deswegen gibt es hier allerlei Wissenswertes rund um das Thema Ver-
jährung. Dazu finden Sie mehr in Kapitel 19.

✔✔ Abschnitt 6: Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe (§§ 226–231 
BGB). Wie man die einem zustehenden Rechte ausüben kann und welche weiterge-
henden Rechte einem gegebenenfalls dabei zustehen, ist im sechsten Abschnitt gere-
gelt. Dazu finden Sie mehr in Kapitel 20.

✔✔ Abschnitt 7: Sicherheitsleistung (§§ 232–240 BGB). Dieser Abschnitt betrifft einen 
sehr speziellen Punkt. Gerade als Einsteiger werden Sie damit in aller Regel kaum 
konfrontiert werden. Daher bleiben die Inhalte in diesem Buch ausgeklammert.

Sie sehen: Mit diesem Aufbau des Allgemeinen Teils ist zugleich ein bisschen der 
rote Faden dieses Buches vorweggenommen. Wie erwähnt, werden Sie in diesem 
Buch zu allem etwas erfahren. Aber längst nicht alle Abschnitte sind gleicherma-
ßen bedeutsam. Relevant ist vor allem die im dritten Abschnitt geregelte Rechts-
geschäftslehre. Die hat es wirklich in sich. Mit der sollten Sie sich eingehend be-
schäftigen. Sie macht zugleich den Hauptteil dieses Buches aus.

Weil der Allgemeine Teil des BGB ja nicht isoliert dasteht, sondern den anderen Büchern 
des BGB nur vorgezogen ist, wird es in den folgenden Ausführungen immer wieder Bezugs-
punkte zu den anderen Büchern des BGB geben (müssen). Grund genug, sich abschließend 
in diesem Kapitel mit ein paar Grundzügen der anderen Bücher vertraut zu machen. Das 
dient dem Verständnis.

Nicht zu vernachlässigen: 
Die weiteren Bücher des BGB
Keine Sorge: Es geht jetzt nicht um irgendwelche Details. Hier reicht es zunächst vollkom-
men aus, ein Gespür dafür zu bekommen, was denn in den anderen Büchern des BGB im 
Wesentlichen geregelt ist. Bislang kennen Sie ja lediglich die Überschriften der Bücher. 
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KAPITEL 1 Recht easy: Das Konzept des BGB 33

Tauchen Sie nun also etwas tiefer ein. Und damit Sie zugleich die Beziehungen zum Allge-
meinen Teil des BGB erkennen, gibt es eigens dazu ein paar Hinweise.

Der Allgemeine Teil und das Schuldrecht
Wie Sie bereits gesehen haben, findet sich das Schuldrecht im zweiten Buch des BGB, und 
zwar ab § 241 BGB. Im Mittelpunkt des Schuldrechts stehen sogenannte Schuldverhältnisse. 
Gleich der erste Paragraf des Schuldrechts macht deutlich, was Schuldverhältnisse eigent-
lich sind: Nach § 241 Abs. 1 BGB kann ein Gläubiger von einem Schuldner eine Leistung 
fordern. Schuldverhältnisse beruhen vor allem auf zwei Grundlagen:

1.	 Vertragliche Schuldverhältnisse. Dazu zählen beispielsweise der schon erwähnte 
Kaufvertrag (ab § 433 BGB), der Mietvertrag (ab § 535 BGB), der Dienstvertrag (ab 
§ 611 BGB), der Werkvertrag (ab § 631 BGB) sowie weitere Verträge. Bei den vertragli-
chen Schuldverhältnissen ergeben sich vielfältige Berührungspunkte zum Allgemeinen 
Teil des BGB, insbesondere der Rechtsgeschäftslehre sowie zur Verjährung.

2.	 Gesetzliche Schuldverhältnisse. Bei Bestehen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses 
kann jemand ohne vertragliche Absprache eine Leistung fordern, ganz einfach des-
halb, weil die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele für gesetzliche 
Schuldverhältnisse sind etwa die ungerechtfertigte Bereicherung (ab § 812 BGB) oder 
die unerlaubte Handlung (ab § 823 BGB). Berührungspunkte zum Allgemeinen Teil 
gibt es dabei ebenfalls. So setzt eine unerlaubte Handlung beispielsweise ein wider-
rechtliches Vorgehen voraus. Daran fehlt es, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegt. 
Ein solcher Rechtfertigungsgrund kann sich aus der im Allgemeinen Teil des BGB ge-
regelten Notwehr (§ 227 BGB) ergeben. Und ja, auch gesetzliche Schuldverhältnisse 
können verjähren.

Typischerweise unterscheidet man beim Schuldrecht zwischen dem sogenann-
ten Allgemeinen Schuldrecht und dem Besonderen Schuldrecht (auch wenn sich 
diese Unterscheidung dem BGB so, zumindest begrifflich direkt, selbst nicht 
entnehmen lässt). Das Allgemeine Schuldrecht (§§ 241–432 BGB) enthält (was 
für eine Überraschung!) allgemeine Regelungen, die für alle Schuldverhältnis-
se gelten. Dort ist nicht nur geregelt, was ein Schuldverhältnis ist oder welche 
Pflichten sich ganz allgemein aus einem Schuldverhältnis ergeben (§ 241 BGB). 
Sie finden dort ebenso etwas zum Schadensersatz bei Pflichtverletzungen (§ 280 
BGB) oder zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie vieles andere mehr. 
Das Besondere Schuldrecht (§§ 433–853 BGB) listet dann fast wie an einer Per-
lenschnur einzelne vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse auf. Wenn 
Sie speziell dazu mehr wissen wollen: Zu beiden gibt es jeweils eigene Dum-
mies-Bücher.

Der Allgemeine Teil und das Sachenrecht
Das Sachenrecht ist in den §§ 854–1296 BGB geregelt. Es betrifft die Rechtsbeziehungen ei-
ner Person zu einer Sache. Zu den wichtigsten sachenrechtlichen Begriffen zählen der Be-
sitz (ab § 854 BGB) und das Eigentum (ab § 903 BGB). Das Sachenrecht regelt beispielsweise 
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wie man den Besitz oder das Eigentum an einer Sache erwirbt beziehungsweise verliert oder 
welche Rechte diesbezüglich bestehen. Was eine Sache ist, dazu werden Sie im Sachenrecht 
allerdings vergeblich etwas suchen. Fündig werden Sie – Bingo! – im Allgemeinen Teil des 
BGB (siehe § 90 BGB). Was umso verständlicher wird, wenn man weiß, dass es mit Besitz 
oder Eigentum an einer Sache nicht getan ist. Sachen können schuldrechtlich ebenfalls be-
deutsam werden, nämlich als Gegenstand eines Kaufs (§ 433 BGB). Wenn Sie mehr zum Sa-
chenrecht wissen wollen: Dazu gibt es ebenfalls ein eigenes Dummies-Buch.

Der Allgemeine Teil und das Familien- und Erbrecht
Die Ausführungen in diesem Buch werden sich natürlich in erster Linie auf den Allgemei-
nen Teil selbst beziehen und gegebenenfalls einige Bezüge zum Schuldrecht und zum Sa-
chenrecht aufzeigen. Das Familienrecht und das Erbrecht haben in der Praxis zwar eine 
sehr große Bedeutung. Meist spielen diese Rechtsbereiche im Studium aber zumindest in 
den ersten Semestern keine herausragende Rolle, weshalb Sie in den folgenden Kapiteln 
dazu nur ausgewählte Inhalte finden werden. Aber natürlich ergeben sich dort ebenfalls Be-
zugspunkte. Das Familienrecht (§§ 1297–1921 BGB) betrifft die rechtlichen Aspekte der Fa-
milie. Dort geht es also um die Ehe, die Verwandtschaft und andere Aspekte. Das Erbrecht 
(§§ 1922–2385 BGB) behandelt die rechtlichen Folgen, wenn jemand verstirbt. Speziell das 
Familienrecht und ebenso das Erbrecht kennen eine ganze Reihe an Spezialvorschriften ge-
genüber dem Allgemeinen Teil des BGB.

Nun haben Sie also nicht nur eine Vorstellung davon, wie unsere Rechtsordnung aufgebaut 
ist. Sie wissen jetzt auch, wie das BGB dort verankert ist und haben zugleich einen Über-
blick zum Aufbau des BGB erhalten. Darüber hinaus kennen Sie schon in groben Zügen die 
Inhalte des Allgemeinen Teils des BGB. Vielleicht haben Sie ja nach diesen Ausführungen 
den Eindruck gewonnen, dass eine Beschäftigung mit dem BGB selbst und dem Allgemei-
nen Teil kein Hexenwerk ist. Wenn Sie nun etwas dazu erfahren möchten, wie die juristi-
sche Arbeit eigentlich aussieht und Ihre Kompetenz im Umgang mit diesem Gesetzesbuch 
erweitern möchten, dann finden Sie dazu mehr im nächsten Kapitel.
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